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 Newsletter 25 | One Group GmbH 
 
Rückfragen zum Pilotverfahren / Webinar der SdK am 06.02.2026 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir möchten Sie über die neuesten Entwicklungen in Sachen One Group GmbH 
(„One Group“) informieren.  
 
Die SdK lädt Sie erneut zu einem Webinar über die anstehende 
Pilotklage/Musterklage ein, das am 06.02.2026 um 16 Uhr stattfinden wird. Im 
Webinar werden wir zusammen mit Rechtsanwalt Herrn Marc Gericke den aktuellen 
Stand darstellen, im Anschluss besteht dann die Möglichkeit, direkt eigene Fragen zu 
stellen. Die Teilnahme am Webinar ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist 
jedoch unter www.sdk.org/informationsveranstaltung nötig.  
 
Bereits vorab möchten wir die nachfolgenden Fragen beantworten, die in den letzten 
Tagen häufiger gestellt worden sind.  
 
1. Was passiert, wenn die Pilotklage nicht erfolgreich sind? 
 
In diesem Fall wäre das für die Musterklagen verwendete Geld verloren. Eine 
Kostenerstattung durch die Gegenseite oder Dritte erfolgt nicht.  
 
 
2. Was ist, wenn die Pilotklage erfolgreich ist?  
 
Dann würden all diejenigen, die das Pilotklageverfahren finanziert haben, Ihr Geld 
zurückbekommen, sofern diese sich entschieden, ihre individuellen Ansprüche 
einzuklagen. Die individuellen Klagen könnten dann auf Wunsch wahrscheinlich 
auch über einen Prozesskostenfinanzierer finanziert werden. Dieser würde dann eine 
Erfolgsbeteiligung in Höhe von 20 % – 35 % erhalten. Alternativ würde der Kläger 
die Klage selbst zahlen müssen. Sollte ein Prozesskostenfinanzierer sich zur 
Finanzierung der Klagen bereit erklären, würden wir zusätzliche eine geringere 
Erlösbeteiligung für diejenigen aushandeln, die die Pilotklage finanziert haben, so 
dass diejenigen, die einen Finanzierungsbeitrag geleistet haben, besser gestellt 
werden.  
 
 
3. Welche Folgen hätte ein Angebot bzw. eine Einigung mit Soravia im Rahmen 
der Musterklagen? 
 
Eine Einigung mit Soravia wird es nur geben, wenn alle Personen, die die 
Musterklage mitfinanziert haben, davon profitieren, also dem Vergleich beitreten 
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können und durch den Vergleich identische Konditionen erhalten. Alle Anleger, die 
sich nicht an der Finanzierung beteiligen, müssten in diesem Fall dann prüfen, ob sie 
Ansprüche selbstständig geltend machen. Da Vergleichsverhandlungen bzw. -
abschlüsse in der Regel unter eine Verschwiegenheitspflicht fallen, dürften wir 
darüber voraussichtlich auch nicht berichten. Alle, die an der Finanzierung nicht 
beteiligt sind, würden hiervon also keine Kenntnis erhalten.  
 
Die Beteiligung an der Finanzierung des Pilotverfahren geht somit mit einem 
Finanzierungsrisiko einher, bietet aber auch die Chance, ohne großes eigenes 
Kostenrisiko seine Ansprüche geltend zu machen. Eine individuelle Klagen über 
mehrere Instanzen würde ein Vielfaches an Kostenrisiko mit sich bringen.  
 
  
Für weitere Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern gerne per Mail an 
info@sdk.org oder telefonisch unter 089/20208460 zur Verfügung.  
 
München, den 03.02.2026 
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 


